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RS OGH 1981/2/12 8Ob555/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1981

Norm

ZPO §523

ZPO §526 D3

Rechtssatz

Wird der Rekurs des Vaters als rechtzeitig erkannt und daher der Zurückweisungsbeschluß des Rekursgerichtes

aufgehoben, dann ist auch die damit in einem untrennbaren Sachzusammenhang stehende Entscheidung über das

Rechtsmittel der Mutter aufzuheben.
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